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Rundbrief Nr. 3 / 2012 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unser heutiger Rundbrief hat diese Themen: 
 
1. KSE 

2. Sicherheitstechnische Begehungen 

3. Haushaltplanung 

 

1. KSE 
 

Diejenigen Kirchengemeinden, die mit der KSE einen Stromliefervertrag abgeschlossen ha-
ben, haben sich verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2013 Strom von der KSE zu beziehen. 
Die KSE bietet nun an, die Stromlieferverträge um 2 Jahre, also bis zum 31. Dezember 2015 
zu verlängern. Als Bonus wird der Preis bis zum neuen Vertragsende bereits heute festge-
schrieben. Er liegt beginnend ab dem 1. Januar 2013 0,75 Cent je kWh unter den momentan 
im Stromliefervertrag vereinbarten Bezugspreis. 
 
Wir empfehlen Ihnen eine Verlängerung des Vertrages mit der KSE, weil Sie dadurch nicht 
nur Planungssicherheit beim Strompreis bis Ende 2015 haben, sondern ab 2013 sogar nur 
einen reduzierten Preis für den Strombezug bezahlen müssen. 
 
Das Angebot der KSE auf Vertragsverlängerung unter gleichzeitiger Reduzierung des 
Strombezugspreises gilt nur bis 23. März 2012. Deshalb bitten wir Sie um Rückmeldung bis 
spätestens 15. März 2012, ob Sie das Verlängerungsangebot annehmen wollen (Antwort 
bogen liegt bei). 
 
Sollten sie keine Stromliefervertrag mit der KSE abgeschlossen haben, brauchen Sie uns 
auch keine Antwort zu schicken.  
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2. Sicherheitstechnische Begehungen 
  

Alle Betriebe und Einrichtungen müssen sich durch eine eigene Fachkraft für Arbeitssicher-
heit regelmäßig überprüfen lassen. Festgestellte Mängel müssen dann behoben werden. Für 
alle Kirchengemeinden wurde mit dem Büro Löffler ein Vertrag über die Sicherheitstechni-
sche Betreuung Löffler abgeschlossen.  
 
Herr Egner als Mitarbeiter des Versicherungsbüros Löffler ist beauftrag, diese Sicherheits-
stechnischen Begehungen vorzunehmen und zu protokollieren. Er hat im vergangenen Jahr 
sämtliche Kindergärten in unserem Bereich besichtigt. In diesem Jahr wird er die Kirchen-
gemeinden besuchen. Wegen Terminvereinbarung und Koordination wird er sich mit den 
Pfarrbüros soweit noch nicht geschehen in den nächsten Tagen in Verbindung setzen. Bitte 
unterstützen Sie Herrn Egner bei seiner Arbeit. 
 

3. Haushaltsplanung 
 

In der nächsten Woche beginnen wir mit den Haushaltsplanberatungen in den Kirchenge-
meinden. Nach abgeschlossener Beratung und gegebenenfalls einer Genehmigung durch 
das Erzb. Ordinariat Freiburg müssen die Pläne, damit sie wirksam werden, offengelegt 
werden. Sobald dies geschehen kann erhalten Sie von uns eine Fertigung des Haushalts-
planes zur Offenlage. Dort muss auf der Anlage 6 der Termin der Offenlage bestätigt wer-
den. Bitte kümmern Sie sich darum, dass die Pläne so schnell wie möglich offengelegt wer-
den und teilen Sie uns diese Termine auf der Anlage 6 mit. Mit der Mitteilung müssen Sie 
nicht bis nach der Offenlage warten; Sie können uns den Zeitpunkt auch schon vorab mittei-
len. 
 

Freundliche Grüße aus Obrigheim 
 
 
 
Klaus Muth  Theo Rappold    


